
25. August 1995 tagen und der Generalversammlung zu 
Beginn ihrer filnfzigsten llIgung seinen Bericht vorlegen wird, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß die 
notwendigen Einrichtungen fiIr die DurchfIlbrung seiner 
Arbeiten zur VerfI1gung zu stellen; 

4. bittet die Staaten, dem GeneralsekretiIr vor dem 
15. MlIrz 1995 schriftliche Ste1lungnabmoo zu dem Entwmf 
des Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs vorzulegen, 
und ersucht den Generalsekretär, die zuständigen interna
tionalen Organe ebenfa11s um Stellungnahmen zu bitten; 

S. eTNUCht den Genera1sekretilr, dem Ad-hoc-Ausschuß 
einen Vorbericht mit vorlliufigen Vornnscblägen betreffend 
den Personalbedmf, den Autbau und die Kosten der Schnffung 
und der Tätigkeit eines internationalen Straf gerichtshofs VOl'
zulegen; 

6. beschließt, den Punkt "Schnftimg eines internationalen 
Strafgerichtshofs" in die vorlllufige 'IlIgesordnung ihrer ffInf
zigsten llIgung aufzunehmen, um den Bericht des Ad-hoc
Ausschusses und die von den Staaten eingegangenen schriftli
chen Stellungnahmen ZU prilfen und einen Beschluß übet die 
Einberufung einer internationalen Bevo1lmi!chtigtenkonferenz 
zum Abschluß eines 'Obeteinkonunens übet die Schaffung 
eines internationalen Straf gerichtshofs sowie auch übet den 
Zeitpunkt und die Dauer dieser Konferenz zu fassen. 

84. Plenarsltvmg 
9. Deunnber 1994 

49/54. UNCJ.TRAL.MustergeseIz lIber die IIffentliche 
Auflragsvergabe fIlr Giiter, Bau- und Dienstlei
stungen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 
17. Dezembet 1966, mit der sie die Kommission der Ver
einten Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen 
bat, mit dem Auftrag, die fortscbreitende Harmonisierung und 
Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern 
und dabei die Interessen aller Völker, Insbesondere der Völker 
der Entwicklungsllinder, an einem erheblichen Ausbau des 
internationalen Handels ZU berlIcksichtigen, 

j'eslstellend, daß öffentliche AnftriIge in den meisten Staa
ten einen großen Anteil der öll'entlichen Ausgaben mJsmach~ 

daTlUl erinnernd, daß die Kommission auf ihrer sechs
undzwanzigsten llIgung das UNClTRAL-Mustergesetz übet 
die öffentliche Anftragsvergabe fiIr Gilter und Bauleistungen21 
fertiggestellt und verabschiedet bat, 

sowie daran erinnernd, daß die Kommission auf ihrer 
sechsundzwanzigsten llIgung beschlossen bat, Musterrechts
vorschriften übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Dienst-
1eistnngen auszuarbeiten und dabei das UNCITRAL-Musterge
setz übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Gilter und Bau
leistungen unangetastet zu lassen, 

feststellend, daß Musten:echtsvorschriften übet die öffentli
che Anftragsvergabe fiIr Dienst1eistnngen, die Verfahren fest
legen, die geeignet sind, Integritllt, Vertrauen, Fairneß und 
Thmsparenz des Vergabewesens zu f!lrdern. auch der Wirt-

schaft, der Effizienz und dem Wettbewerb auf dem Gebiet des 
Vergabewesens förderlich sein und somit die wirtschaftliche 
Entwicklung beschleunigen werden, 

die AujJassu1lg vertretend, daß die Ausarbeitung von 
Musten:ecbtsvors übet die öffentliche Auftragsvergabe 
fiIr Dienst1eistnngen, die fiIr Staaten mit unterschiedlicher 
Rechts-, Sozial- und WIrtSchaftsordnung annehmbar sind, zur 
Entwicklung harmonischer internationaler Wirtschaftsbezie. 
hungen beitrilgt, 

in der Obel?BUlf/lllg, daß in einem konsolidietten Thxt übet 
die Aufiragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und Dienstleistungen 
zusammengefaßte Mnsterrechtsvorscbriften übet Dienst-
1eistnngen a11en Staaten, insbesondere auch den Entwicklungs-
1IIndern und jenen Staaten, deren Volkswirtschaften sich im 
Umbruch befinden, in erheblichem Maße dabei behilflich sein 
werden, bestehende Gesetze übet die öffentliche Auftrags
vergabe zu verbessern und dort, wo es solche CrtlSet7e derzeit 
noch nicht gibt, entsprechende Bestimmungen auszuarbeiten, 

I. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Fertig
stellung und Vembschied1mg des UNCITRAL-Mnstergesetzes 
übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und 
Dienstleistungen" samt Leitfaden fiIr die Umsetzung des 
Mustergesetzes in innerstaatliches Rechf3 durch die Kommis
sibn der Vereinten Nationen fiIr internationa1es Handelsrecht; 

2. empjiehlt allen Staaten in Anbetracht dessen, daß die 
Verbesserung und Vereinheit1ichung der Gesetze übet die 
öffentliche Anftragsvergabe wünschenswert ist, das Muster
gesetz wohlwo11end zu betllcksichtigen, wenn sie Gesetze übet 
die öffentliche Auftragsvergabe erlassen odet abändern; 

3. empjiehlt al4Perdem, daß al1es getan wird, um sicher
zustellen, daß das Mustergesetz samt Leitfaden allgemein 
bekannt gemacht wird und zugling1ich ist 

84. PlenarSitzung 
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49/55. Berleht der Kommission der Vereinten Nationen 
fIlr intematIonaIes HandeJsreeht lIber Ihre sieben
UDdzwauzigste 'DIgung 

Dk Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmion 2205 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten 
Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen bat, mit 
dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Verein
heit1ichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und 
dabei die Interessen al1er Völker, insbesondere der Völker der 
Entwick1ungs1änder, an einem erheblichen Ausbau des inter
nationalen Handels zu berücksichtigen, 

in BekrIjftlgung ihrer lJbel?BUlf/lllg, daß die fortschreitende 
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationa1en 
Handelsrechts durch den Abbau odet die Beseitigung recht
licher Hindernisse fiIr den internationalen Handelsverkehr, lns
besondere soweit diese die Entwlcklungsllinder betreffen. 
einen bedentaaden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der 

" Ilbd., Ne1I1IlRId1IImJtpIB 7llgung, Be/It1go 17 und Korrigendum (Al49n7 
und Korr.l), AnIIang L 

" AlCN.9/4f13. 



Gleichberechtigung, der Gereclltigkcit und des gemeinsamen 
Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im 
internationalen Handel und dnduroh zum Wohl aller Völker 
leisten wIIrde, 

btitonend, wie wichtig es ist, daß Staaten jeden wirtschaft
lichen Entwicklungsstandes und unterscbiedlicher Rechts
systeme an dem Prozeß der Harmonisierung und Verein
heitlichung des internationalen Handelsrechts teilnehmen, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission der Ver
einten Nationen fIIr internationales Handelsrecht über ihre sie
benundzwanzigste Tagung", 

im Hinblick auf den wertvollen Beitrag, den die Kommis
sion im Rahmen der VöIkerrechtsdekade der Vereinten Natio
nen leisten wird, insbesondere was die Verbreitung des inter
nationalen Handelsrechts betrifft, 

besorgt dartlber, daß an den Tagungen der KommiSllion 
und insbesondere ihrer Arbeitsgruppen in den letzten Jahren 
verhältnismäßig wenige Sachverstllndlge aus den Entwick
lungsländern teilgenommen hnben, was teilweise daranf zu
rIh:kzutilhren ist, daß nicht genügend Mittel zur Finanzierung 
der Reisekosten dieser Sachverstllndlgen vorbanden sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs", 

sowie besorgt dartlber, daß in Anbetracht der Knappheit der 
zur Verfi1gung stehenden personellen und finanziellen Res
sourcen dem Bedarf und Interesse an dem Ausbildungs- und 
Hi1fsprogramm der Kommission nur zum Teil entsprochen 
werden kann, sowie dartlber, daß das Arbeitsvolumen des 
Sekretariats im Zns!U1!menhnng mit der Rechtsprechung auf
grund der von der Kommission der Vereinten Nationen fIIr 
internationales Handelsrechts verabschiedeten Rechtsakte auf 
dem Gebiet des internationalen Handelsrecht mit der Zunahme 
der Zahl der gerichtlichen Entscheidungen und der Scbieds
sprIIche beträchtlich ansteigen wird, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
Kommission der Vereinten Nationen fIIr internationales Han
delsrecht über ihre siebenundzwanzigste Tagung; 

2. begrfljlt die in dem Bericht beschriebenen Jaufenden 
Arbeiten der Kommission und dankt fIIr die zahlreichen Vor
scbllige in bezog auf mögliche kDnftige Arbeiten, die während 
des im Mai 1992 in New York abgehaltenen Kongresses über 
internationales Handelsrecht der Kommission der Vereinten 
Nationen fIIr internationales Hande1srecht vorgelegt wurden; 

3. bestlltigt das. Mnndat der Kommission, als zentrales 
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem Ge
biet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit auf 
diesem Gebiet zu koordinitiren, um Doppelarbeit zu vermelden 
und Effizienz, Stimmigkeit und Kohärenz bei der Vereinheit
lichung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
zu fördern, und empfiehlt der Kommission in diesem Zusam
menhnng, über ihr Sekretariat auch könftig eng mit den ande
ren auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere anch mit regionalen Organisationen, zusammenzu
arbeiten; 

" 0jJIzJ81/es ProtolwU Ihr Generalvenammlung. NeII1IU1IJlvIenIg8te 
Tagung. Beilage 17 und Korriserutum (A/49117 und KotT.l). 

" A/49/4'1:1. 

4. erkllJrt aqfJerdem erneut, wie wichtig vor a1lem fIIr die 
Entwicklungslllnder die Arbeit der Kommission betrell'end die 
Ausbildung und Unterstf1tzung auf dem Gebiet des inter
nationalen Handelsrechts ist; 

5. erklllrt, wie wflnschenswert es ist, daß die K0mmis
sion die Schirmherrschaft über Seminare und Symposien zur 
Förderung dieser Ausbildung und Unterstfltzung iibernimmt, 
und, in diesem Znsammenhnng, 

a) dankt der Kommission fIIr die Veranstaltung von 
Seminaren in Argentinien. Brasilien, Kirgisistan, der M0ngo
lei, Pakistan, Sri Lanka und der TlIrkei sowie in Botsuana, 
Kenia, Namibia, Simbabwe, Ugandn und der Vereinigten 
Republik Tansania sowie fIIr ihre Unterstlltzuag der Initiative 
des Pazifischen Rates fIIr wirtschaftliche Zusammenarbeit zur 
Förderung der Harmonisierung des internationalen Handels
rechts in der asiatisch-pazifischen Region; 

b) dankt den Regierungen, deren Beiträge die Veranstal
tung der Seminare ermöglicht haben, und appelliert an die Re
gierungen, die entsprechenden Organe der Vereinten Nationen, 
Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen. freiwillige 
Beiträge an den 1ieuhandfonds der Kommission der Vereinten 
Nationen fIIr internationales Handelsrecht fIIr Symposien und 
gegebenenfal1s zur Finanzierung von Sonderprojekten zu 
leisten und das Sekretariat der Kommission anch anderweitig 
bei der Finanzierung und Veranstaltung von Seminaren und 
Symposien, insbesondere in Entwicklungslllndern, sowie bei 
der Sdpendienvergabe an KandidaWt aus Entwicklungslllndem 
zu unterstfltzen, d!U1!it diese an solchen Seminaren und 
Symposien teilnehmen können; 

c) appelliert an das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen und an die anderen fIIr Entwicklungshilfe 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen, das Programm 
der KommiSllion fIIr Ausbildung und technische Hilfe zu untel'
stützen, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Aktivitliten mit 
denen der Kommission zu koordinieren; 

6. begrfljlt die Schaffung des Treubandfonds, im Ein
klang mit Ziffer 5 der Resolution 48/32 vom 9. Dezember 
1993, der es der Kommission der Vereinten Nationen fIIr inter
nationales Handelsrecht ermöglicht, Entwicklungsländern, die 
Mitglied der Kommission sind, auf Antrag und im Benehmen 
mit dem Generalsekretär einen ReisekostenzuSChuß zu se
wiibren; 

7. appeUiett an die Regierungen, die zustllndigen Organe 
der Vereinten Nationen sowie an Organisationen, Inatitutionen 
und Einzelpersonen, zwecks Gewährleistung der vo11en 
Teilnahme a1ler Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kom
mission und ihrer Arbeitsgruppen freiwillige Beiträge an den 
in Ziffer 6 genannten Treubaadfonds zu leisten; . 

8. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil
nahme aller Mitglieds1aaten an den Thgungen der Kommission 
und ihrer Arbeitsgruppen während der neunundvierzigsten Ta
gung der Generalversammlung in dem zuständigen Hauptaus
schuß auch weiterhin zu prOfen. ob den am wenigsten entwik
kelten Ländern, die Mitg1ied der Kommission sind, auf Antrag 
und im Benehmen mit dem Generalsekretär im Rahmen der 
vorhandenen Mittel ein Reisekostenzuschuß gewiihrt werden 
kann; 
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9. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 3. dankt dem Gastland fIIr seine Bemilhungen und hofft, 
ausreichende Mittel fIIr die wirksame Durcbfilhrung der daß die auf den Ausschußsitzungen aufgeworfenen Probleme 
Programme der Kommission bereitgestellt werden; auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im Einklang 

10. betont, wie wichtig es fIIr die weltweite Verein
heitlichung und Hannonisierung des internationalen Handels
rechts ist, daß die aus der Arbeit der Kommission hervor
gehenden Übereinko,mmen in Kraft treten, und legt den 
Staaten zu diesem Zweck eindringlich nahe, soweit nicht 
bereits geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikntion dieser 
Übereißkommen beziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu 
erwägen; 

11. ersucht den Generalsekretär ll14ßerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Bericht 
aber die Durcbflibrung von Ziffer 8 dieser Resolution vorzu
legen. 

84. Plenonitvmg 
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49/56. Bericht des Ausschusses fiir die Bezielumgen zum 
Gastland 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
Beziehungen zum GastIand'", 

unter Hinweis auf Artikel lOS der Charta der Vereinten 
Nationen, das Übereinkommen aber die Vorrechte und 
Immunitllten der Vereinten Nationen" und das Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten 
von Amerika aber den AmtssilZ der Vereinten Nationen" 
sowie die Verantwortlichkeiten des Gast1andes, , 

in Anerkennung dessen, daß die zuständigen Behörden des 
Gastlandes auch weiterhin wirksame Maßna1unen ergreifen 
sollen, um insbesondere nlle Handlungen zu verhindern, 
welche die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals 
beeinträchtigen, 

in Anbetracht des Geistes der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Verständnisses, der die Beratungen des Aus
schusses aber Fragen, welche die Gemeinschaft der Vereinten 
Nationen und das Gastland berühren, geprägt hat, 

mit Genugtuung über das zunehmende Interesse der Mit
gIiOOstaatM an einer Mitwirkung an der Arbeit des Ausschus
ses, 

1. schlJeßt sich den Empfehlungen und Schlußfolgerun
gen des Ausschusses fIIr die Beziehungen zum GastIand in 
Ziffer 73 seines Berichts an; 

2. ist der A1@lssung, daß die Aufrechterhaltung ange
messener Bedingongen fIIr ein nonnales Arbeiten der bei den 
Vereinten Nationen akkteditierten Delegationen und Ver
tretungen im Interesse der Vereinten Nationen und nller 
MitgliedstaatM liegt, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß das Gastland auch künftig nlles Erforderliche tun wird, IDD 
jede Eiumischung in die TlItigkeit der Vertretungen zu ver
bindern; 

" 0jJ/JI;kJkI3 Proro/coU der GenMa/vl11'llll11l1lllg. N6IIIIUIIdv/etVgste 
Tagung, Beilage 26 (A/49t1fJ). 

"_22A(I). 
" Siebe Resolution 169 (11). 

mit dem Völkerrecht gelöst werden; 

4. verleiht Ihrer Besorgnis Ausdruck darüber, daß die 
aufgrund der NIchteinhaltung verIraglicher Verpflichtungen 
durch bestimmte bei den Vereinten Nationen akkreditierte 
Vertretungen geschuldeten Beträge eine besorgniserregede 
Höhe erreicht haben, erinnert alle Ständigen Vertretungen bei 
den Vereinten Nationen, ihr Personal und die Bedienstete1l des 
Sekretatints daran, daß sie gehalten sind, solchen VerpfIicbtun
gen nachzukommen, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß die vom Ausschuß im Benehmen mit nllen Bettoffenen 
unternommenen Anstrengongen zu einer Lösung dieses 
Problems führen werden; 

5. begrqptdie vom Gastland vorgenommene Aufhebung 
der Reisebeschrllnkungen fIIr bestimmte Vertretungen und 
Sekretariatsbedienstete, die Stantsangehllrige bestimmter 
Staaten sind, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß das 
GastIand die verbleibenden Reisebeschrllnkungen möglichst 
bald aufheben wird, und nimmt in diesem Zusammenbnng 
Kenntnis von den Standpunkten der betroffenen Staaten, des 
Generalsekretär und des GastIandes; 

6. begrlljJt at4fJerdem die Maßnahmen, die das GastIand 
auf Etsuchen der Mitgliedstaaten an den Einreiseorten getrof
fen bat, sowie die Bemabungen, die der Ausschuß unternimmt, 
IDD Möglichkeiten einer erschwinglicheren zahnlIrz!Iichen und 
medizinischen Versorgung der diplomatischen Gemeinschaft 
zu erkunden; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit 
nllen Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum 
GastIand zu befassen; 

8. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit in Übereinstim
mung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1971 forlZUSelZen; 

9. beschlitdIt, den Punkt "Bericht des Ausschusses fIIr die 
Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

84. Plenonitvmg 
9. Dezember 1994 

49/57. Erklllnmg iIber die VerstlIrImng der ZUM_
arbeit zwisclum den Vereinten Nationen und 
regionalen Alnnaehungen oder Elmiehtungen bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46158 vom 
9. Dezember 1991,47/38 vom 25. November 1992 und 48/36 
vom 9. Dezember 1993, 

KenntnIs nehmend von dem Bericht des Sonderausschusses 
fiIr die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen", der vom 7. bis 25. MlIrz 1994 in New York getagt 
und den Entwurf einer Brklllrung aber die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regio-

.. Offidellea ProtokDU tkr Genera/verstlllllllÜmg. NlI#IIUIIIIvIenJste 
Tagung. Beilage 3J (A/49133). 




